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ESTER MENGE-MEIER

Beklemmend wére auch die
Vorstellung, wenn ich auf die
Schweizerische Staatsbiirger-
schaft verzichten miisste, wenn
ich im Ausland wohnen wiirde
und mich dort politisch betéti-
gen mochte und mich deshalb
einbiirgern lassen miisste. Die
Staatsangehorigkeit ist auch fiir
mich mehr als ein formaler Akt,
sieist Symbol fiir die Zugehorig-
keit zu einem Land, Symbol fiir
Heimat, und es wiirde mir
schwer fallen, diese Bindung
aufzugeben, nur weil ich auch
ein  politisch  interessierter
Mensch bin.

Zahl der Ein-
biirgerungen stagmniert

In der Schweiz haben etwas
mehr als 1 Million AuslénderIn-
nen ihren Wohnsitz. Mehr als
drei Viertel von ihnen ha-
ben eine Niederlassungsbewilli-
gung. Die meisten von ihnen
leben lénger als 12 Jahre hier,
konnten sich im Prinzip also
einbiirgern lassen. Sehr viele
von ihnen haben sich gefiihls-
maéssig darauf eingestellt, auf
Dauer hier zu bleiben. Sie (v.a.

t

Eigenartig ist es, wenn man beim Sammeln von Unterschriften fiir ein
Referendum oder eine Initiative immer wieder Menschen begegnet, die in
akzentfreiem Schweizerdeutsch erkldren, sie diirften nicht unterschreiben,
weil sie Auslinderinnen seien.

Befremdend wirkt auch die Geschichte des Schweizers, der mit einem
auslindischen Akzent erkiédrt, er sei der einzige in seiner Familie, der nur
einen Schweizer Pass habe. Seine Frau, eine gebiirtige Schweizerin, habe
durch die Heirat seine urspriingliche Nationalitit zusatzlich erworben, seine
Kinder hétten ebenfalls zwei Pésse. Fiihit er sich nicht mit Recht diskrimi-
niert? FOTO: LUKAS LEHMANN




diejenigen aus- der 2. und 3.
Generation) traumen nicht mehr
davon, irgend wann wieder in
ihr Ursprungsland zuriickzu-
kehren.

Trotzdem ist die Zahl der Ein-
biirgerungeninder Schweiz sehr
niedrig und stagniert zudem,
obwohl immer mehr Personen
die Voraussetzungen erfiillen.
Dies hat sicher verschiedene
Griinde: Das Einbiirgerungsver-
fahren ist lang und miihsam, es
werden von den KandidatInnen
Kenntnisse iiber die Schweiz
verlangt, die viele Einheimische
nicht haben. Teilweise sind die
Befragungen sicher auch be-
schimend. Hinzu kommen
natiirlich die teilweise immen-
sen Kosten.

Ein weiterer, ganz wichtiger
Grund ist aber, dass bei der
ordentlichen Einbiirgerung auf
die bisherige Staatsbiirgerschaft
verzichtet werden muss.

Entweder oder?

Traditionellerweise wird davon
ausgegangen, dass man sich nur
einem Staat zugehorig fiihlen
konne. Demgemaéss miisse man
sich bei einer Einbiirgerung
auch klar und eindeutig fiir die
neue Nationalitdt entscheiden.
Der Verzicht auf die bisherige
Staatszugehorigkeit symboli-
siert bei dieser Sichtweise gera-
de den Grad der Integration.

Diese Ansicht geht an der sozia-
len und kulturellen Situation der
eingewanderten Personen voll-
stindig vorbei. Viele Untersu-
chungen haben gezeigt, dass
viele AusldnderInnen, die seit
langerer Zeit hier in der Schweiz
wohnen, v.a. aber solche, die der
2.und 3. Generation angehoren,
zwei Kulturen verbunden sind,
derjenigen ihres Heimatlandes
und der schweizerischen. Ein
Verzicht auf die bisherige
Staatsbiirgerschaft bei einer
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Einbiirgerung wird von vielen
von ihnen wie ein Verrat an der
eigenen Identitit empfunden.
Genau dieser Verzicht wird aber
bei einer ordentlichen Einbiirge-
rung verlangt.

Sowohl als auch:

Wenn diese Menschen beide
Staatsangehorigkeiten  haben
konnten, wiirde dies lediglich
bedeuten, dass man ihre sozio-
kulturelle Situation ernst néh-
me, namlich dass ihre Wurzeln
in einem ausldndischen Staat
sind, dem sie sich nach wie vor
verbunden wissen, obwohl sie
lange Zeit, oft ihr ganzes Leben
hier in der Schweiz verbracht
haben und hier auch vollstindig
integriert sind. Bei der Zuléssig-
keit des doppelten Biirgerrech-
tes stiinden die beiden Kulturen
nichtmehrin einemrivalisieren-
den Verhiltnis, diese Menschen
wiren viel weniger in der
Existenz «zwischen Stuhl und
Bank». Der Entscheidungs-
druck fiir eine Kultur und
Staatsangehorigkeit wiirde ge-
wandelt in die Anerkennung des
Reichtums ihrer iibergreifenden
Identitit.

Nebendem vorgenannten gibtes
v.a. noch zwei weitere Griinde,
die fiir die Zuldssigkeit des
Doppelbiirgerrechts bei der or-
dentlichen Einbiirgerung spre-
chen:

Viele AusldnderInnen iiberle-
gen es sich im Hinblick auf die
EG 92 stérker, ob sie sich einbiir-
gern lassen und entsprechend
auf ihre bisherige Staatsangeho-
rigkeit verzichten wollen. Als
Angehorige einer der 12
Mitgliedsstaaten konnen sie in
der ganzen EG leben und arbei-
ten. Als «Nur»-SchweizerInnen
werden sie diesbeziiglich be-
nachteiligt sein.

Die Schweiz verlangt von den
AusldnderInnen, die sich ein-

biirgern lassen wollen, dass sie
auf die bisherige Staatsangeho-
rigkeit verzichten. Auf der ande-
ren Seite wird aber ohne Proble-
me akzeptiert, dass ein grosser
Teil der im Ausland lebenden
SchweizerInnen Doppelbiirge-
rInnen sind. Dies ist eine nicht

tolerierbare  Ungleichbehand-
lung.
Biirgerrechtsgesetz

in Revision

Im folgenden mochte ich kurz
die Rechtslage darstellen und
anschliessend noch auf die sich
im Gang befindliche Revision
des Biirgerrechtsgesetzes hin-
weisen.

Art. 17 des Biirgerrechtsgeset-
zes sieht vor, dass, wer sich ein-
biirgern lassen will, alles zu
unterlassen hat, was die Beibe-
haltung der bisherigen Staats-
biirgerschaft bezweckt. Weiter
wird der Verzicht auf die bishe-
rige Staatsbiirgerschaft —ver-
langt, soweit dies zumutbar ist.
Gemiss der heute iiblichen Pra-
xis ist es so, dass grundsétzlich
jedeR GesuchstellerIn eine Ver-
zichtserkldrung unterschreiben
muss. In folgenden Fillen wird
dies nach Auskunft des Bundes-
amtes fiir Polizeiwesen nicht
verlangt:

— Wenn jemand durch den Ver-
zicht auf die bisherige Staats-
biirgerschaft seine wirtschaftli-
cheLeistungsfahigkeiteinbiisst,
z.B. dadurch, dass eine Rente an
den Bestand einer Staatsbiirger-
schaft gekoppelt ist.

— Wenn nahe Angehorige im
Ursprungsland ~ Repressalien
ausgesetzt wiren.

— Wenn ein Entlassungsgesuch
mit extrem hohen Kosten ver-
bunden wire.

— Wennesbeieinemehemaligen
Fliichtling nicht zumutbar er-
scheint, dass er mit seinem Ur-
sprungsland erneut Kontakt auf-
nimmt.

Der Begriff der Zumutbarkeit
wird in der Praxis also sehr eng
interpretiert. Eine grossziigigere
Auslegung wiére aber ohne
weiteres mit dem Gesetz zu ver-
einbaren. Bei Staatsangehori-
gen, deren Lander den automati-
schen Verlust der Staatsangehd-
rigkeit beim Erwerb einer neuen
kennen, wie Italien, Osterreich
und der BRD, werden die Pa-

piere einfach eingezogen und
den entsprechenden Konsulaten
zugestellt. In den anderen Fillen
wird verlangt, dass innerhalb
von 2 Monaten nach der Einbiir-
gerung ein Gesuch um Entlas-
sung aus der Staatsbiirgerschaft
gestellt wird.

Im Moment steht eine Revision
des Biirgerrechtsgesetzes an. Es
geht dabei v.a. um die Gleich-
stellung der ausldndischen Ehe-
gattInnen von SchweizerInnen.
Die Beratungen im Nationalrat
fanden im September dieses
Jahres statt. Dabei wurde ein
Minderheitsantrag eingebracht,
der die Streichung des Artikels
17vorschlug. Leider hatte dieser
Antrag, wie viele andere, keinen
Erfolg.

" Erleichterte Einbiir-

gerung fiir Angehdrige
der 2. Generation

Neben der ordentlichen gibt es
auch die erleichterte Einbiirge-
rung. Nach dem geltenden Recht
ist sie unentgeltlich. Die Uber-
prifung der «Eignung» zur
Einbiirgerung ist nur bei der
ordentlichen vorgesehen. Diese
Form der Einbiirgerung wird in
Zukunft eine grossere Bedeu-
tung erlangen, weil dieses
Verfahren fiir AusldnderInnen
eingefiihrt werden soll, die
mit SchweizerInnen verheiratet
sind. Nach dem Vorschlag des
Bundesrates sollen in diesen
Fillen in Zukunft nur Kanzlei-
gebiihren verlangt werden diir-
fen. Essollnicht gepriift werden,
ob jemand mit unseren Sitten
und Gebrduchen bekannt ist und
die Fristen fiir die Einbiirgerung
sind verkiirzt. Ein Verzicht auf
die bisherige Staatsbiirgerschaft
wird nicht verlangt. Wie dieses
Gesetz schlussendlich aussehen
wird, ob das Referendum (ins-
besondere wegen der Schlech-
terstellung der Frauen) dagegen
ergriffen wird, ist heute noch
nicht klar. Das Geschift geht
jetzt zuriick an den Sténderat.
Es wire m.E. sinnvoll und wich-
tig, dass mindestens das Recht
zur erleichterten Einbiirgerung
nicht nur den EhegattInnen von
SchweizerInnen, sondern auch
den Angehorigen der 2. Genera-
tion gewéhrt wird, d.h. allen, die
in der Schweiz geboren wurden
und hier aufgewachsen sind.



	Das Doppelbürgerrecht

